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Neue Förderrichtlinien 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Allgemeine 

Richtlinie zur Gewährung von Wirtschaftsförderungsmitteln beschlossen. 

Allgemeine Richtlinie zur Gewährung von Wirtschaftsförderungsmitteln 

Präambel 

Mit der „Wirtschaftsstrategie Salzburg 2030“ forciert die Stadt Salzburg eine nachhaltige 

Wirtschaftsentwicklung. Ziel ist es, die Stadt Salzburg als modernen, internationalen, 

nachhaltigen Wirtschaftsstandort in Verbindung mit Wissen und Kultur auf Weltniveau zu 

positionieren. Neben der weltweit etablierten Kunst-, Kultur- und Tourismuskompetenz 

soll durch Innovations- und Kreativthemen die Positionierung als dynamischer, 

pulsierender Ort für Betriebe, kreative Köpfe und Fachkräftenachwuchs gestärkt werden. 

Dazu sollen attraktive Angebote für Unternehmen mit qualitätsvollen Arbeitsplätzen und 

hoher Wertschöpfungsintensität bereitgestellt werden. Salzburg soll eine moderne 

internationale Stadt sein, in der es sich lohnt zu leben, zu arbeiten und unternehmerisch 

tätig zu sein.  

Die Stadt Salzburg bekennt sich auch zum Handwerk, Gewerbe, Produktion und Handel, 

die eine wesentliche Wertschöpfungs-, Arbeitsplatz- und Versorgungsfunktion für die 

Stadt und das Umland erfüllen. 

 

Es sollen Rahmenbedingungen sichergestellt werden, dass sich die lokale Wirtschaft 

langfristig und dynamisch mit hoher Beschäftigungs- und Wertschöpfungskraft entwickeln 

kann, und dabei auch die beschränkt zur Verfügung stehenden Flächen intelligent und 

nachhaltig genutzt werden. Die Stadt Salzburg möchte ein internationaler TOP-Wissens-, 

Kultur- und Kreativstandort mit exzellenter Lebensqualität sein. Sie möchte attraktive 

Standortangebote für Unternehmen und Unternehmenszentralen mit qualitätsvollen 

Arbeitsplätzen und hoher Wertschöpfungsintensität anbieten. Die städtischen 

Impulsthemen sind Informations- und Kommunikationstechnologien, Kreativwirtschaft 

und Life Science. 

 

Moderne Sektoren bringen neue Chancen für Wirtschaft & Beschäftigung und stehen in 

Wechselwirkung mit Versorgung, Handwerk & Dienstleistungen in der Stadt. Ein 

moderner Wirtschaftsstandort erfordert ein attraktives urbanes Umfeld für Unternehmen. 

Denn deren Mitarbeiter:innen bewerten das Umfeld im Vergleich zu anderen –



 

 

 

 

 

 

internationalen – Topstandorten. Obwohl die Stadt Salzburg hier sehr viel bietet, ist nicht 

alles bereits auf dem erforderlichen Niveau gegeben.  

Handlungsfelder  

Die Handlungsfelder bilden „Handlungskorridore“ für die Stadt Salzburg und schaffen 

Orientierung für Akteur:innen in Land und Bund sowie Wirtschaft, Bildung und 

Wissenschaft zur Entwicklung konkreter Initiativen.  

 

Die Wirtschaftsstrategie gliedert sich daher zusammenfassend in folgende 

Handlungsfelder, die den Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderungsrichtlinie bilden: 

 

▪ Moderne Innovations-, Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte – Leuchttürme & 

Bestandsentwicklung  

▪ Impulsthemen mit Zukunftspotential - Kreativwirtschaft, IKT, Life Sciences und 

„Tourismuscluster“  

▪ Entrepreneurship Salzburg - Rahmenbedingungen für junge Unternehmen und Start-

ups  

▪ Fachkräfte als Schlüsselfaktor - Fachkräftestandort Salzburg  

▪ Regionale Kooperation – durch interkommunale Zusammenarbeit zu Synergien und 

Erfolg 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für die Gewährung von Wirtschaftsförderungsmitteln durch die 

Stadtgemeinde Salzburg. Über die Gewährung von Wirtschaftsförderungsmitteln 

haben die nach dem Anhang der Gemeinderatsgeschäftsordnung (GGO) berufenen 

Organe zu entscheiden. Sie gelten nicht für Förderungsmaßnahmen aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften oder für Förderungen aufgrund vertraglicher 

Verpflichtungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Richtlinie eingegangen wurden. 

 

(2) Ausgenommen vom Geltungsbereich dieser Richtlinie sind auch Zahlungsnachlässe 

und Ermäßigungen aufgrund von Förderungen der Stadtgemeinde Salzburg, die sich 

auf Vorschreibungen nach dem Bebauungsgrundlagengesetz (BGG) oder 

Anliegerleistungsgesetz (ALG) gründen sowie Förderungsmaßnahmen, für die 

Sonderrichtlinien bestehen. 

 

(3) Der Stadtsenat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder 

in sachlich begründeten Fällen Abweichungen von dieser Richtlinie beschließen. 

§ 2 Gegenstand der Wirtschaftsförderung 

Die Stadtgemeinde Salzburg fördert nach Maßgabe der budgetären Mittel sowie in 

Ergänzung bestehender Förderungsaktionen von Bund, Land und 

Interessensvertretungen für Betriebe am Standort in der Stadt Salzburg: 

 

(1) Investitionen (freiwillige Maßnahmen)  

▪ zur Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze; 

▪ zur Einführung umweltgerechter (insbesondere energie- und 

ressourcenschonender) sowie sozialverträglicher Produktionstechnologien; 

▪ zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Verkehrsentlastung; 



 

 

 

 

 

 

▪ zur Verringerung von Umweltbelastungen im Produktionsablauf (soweit dies nicht 

aufgrund eines Bescheides vorgeschrieben wird bzw. gesetzliche Verpflichtungen 

bestehen). 

(2) Beratungsaktionen 

▪ als Grundlage für die Einführung verbesserter Technologien und 

Produktinnovationen; 

▪ zur Verbesserung von Arbeitsplätzen; 

▪ die die Impulsthemen der Wirtschaftsstrategie Salzburg 2030 umfassen; 

▪ in betrieblichen Klima-, Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten; 

(3) Kooperationen 

▪ zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie einzelbetriebliche Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte, sofern der Schwerpunkt der Betriebstätigkeit des 

Förderungswerbers am Standort Salzburg-Stadt im Bereich innovativer 

Technologieforschung und -entwicklung sowie innovativer Technologieproduktion 

liegt. 

▪ Grenzüberschreitende Kooperationen, 

▪ Überbetriebliche Forschungsförderung: Ein Betrieb muss seinen Geschäftssitz in 

der Stadt Salzburg haben. Der Partnerbetrieb und/oder die Forschungseinrichtung 

müssen ihren/seinen Sitz nicht zwingend in der Stadt haben. 

§ 3 Förderungsvoraussetzungen 

(1) Eine Wirtschaftsförderung darf nur gewährt werden, wenn der Betrieb, für den um 

eine Förderung angesucht wird: 

▪ keine Gefährdung im Sinne des § 74 Abs 2 Z. 1 Gewo 1994 verursacht, 

▪ keine unzumutbaren Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige 

Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs 2 Z. 2 bis 5 GewO 1994 verursacht, 

▪ keine Militärwaffen oder Militärmunition herstellt oder einem derartigen 

Rüstungsbetrieb zuliefert und 

▪ nach Durchführung der zu fördernden Maßnahme keine klimawirksamen 

Luftschadstoffe herstellt oder emittiert. 

(2) Eine Wirtschaftsförderung darf ferner für eine in § 2 genannte Maßnahme nur dann 

gewährt werden, wenn diese keine negativen Auswirkungen auf die 

Wirtschaftsstruktur in der Stadt Salzburg und auf die Qualität des 

Arbeitsplatzangebotes bewirkt und diese Maßnahme den raumordnungspolitischen 

Zielen der Landeshauptstadt Salzburg entspricht. 

 

(3) Die Gewährung einer Wirtschaftsförderung setzt die positive Stellungnahme der von 

der MD/00 Wirtschaftsförderung und Bodenpolitik befragten Dienststellen, Ämter 

bzw. Institutionen voraus. 

 

(4) Die Quote der qualifizierten Arbeitnehmer:innen (zumindest mit Lehrabschluss) muss 

66 % der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer:innen überschreiten. 

 

(5) Der/die Förderungswerber:in nimmt das Informationsblatt zur Datenschutzerklärung 

der Stadt Salzburg, welche unter http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz abrufbar 

ist, zur Kenntnis. 

 

http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz


 

 

 

 

 

 

(6) Die Förderung wird als de-minimis Förderung ausbezahlt und richtet sich nach den 

jeweils für die EU geltenden Höchstsätzen für nicht zu notifizierende Beihilfen.  

§ 4 Antragstellung 

(1) Der/die Förderungswerber:in hat im schriftlichen Antrag die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit erforderlichen Angaben anzuführen und die allgemeine 

Wirtschafts-förderungsrichtlinie anzuerkennen. Bei der Antragstellung hat der/die 

Förderungswerber:in eine von anderen öffentlichen Förderstellen beantragte oder 

erhaltene Wirtschaftsförderung bekannt zu geben. 

 

(2) Der/die Förderungswerber:in erklärt sich im Sinne des Datenschutzgesetzes DSG, 

StF: BGBl. I Nr. 165/1999 in der jeweils geltenden Fassung, einverstanden, dass 

sein/ihr Name und seine/ihre Anschrift sowie der Verwendungszweck und die Höhe 

der Förderung im Subventionsbericht der Stadtgemeinde Salzburg veröffentlicht 

werden. Außerdem können diese Daten den auf Bundes- und Landesebene 

eingerichteten Dienststellen für Förderungskoordination mitgeteilt werden.  

§ 5 Mehrfachförderungen 

Mehrfachförderungen durch verschiedene Magistratsdienststellen für einen 

Förderungsgegenstand/Zweck sind unzulässig. Ausnahmen davon können die 

zuständigen Organe verfügen. 

§ 6 Ausschluss einer Wirtschaftsförderung 

Eine Wirtschaftsförderung wird nicht gewährt, wenn 

 

(1) der/die Förderungswerber:in seiner/ihrer Verpflichtung zur Entrichtung städtischer 

Abgaben in der Vergangenheit aus eigenem Verschulden nicht ordnungsgemäß 

nachgekommen ist, 

 

(2) über das Vermögen der/des Förderungswerber:in einmal ein Ausgleichs- oder 

Konkursverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Konkurseröffnung mangels 

unzureichenden Vermögens abgewiesen wurde oder an der ordnungsgemäßen 

Geschäftsführung oder den fachlichen Fähigkeiten des Förderungswerbers bzw. der 

Organe von juristischen Personen berechtigte Zweifel bestehen, 

 

(3) die Einsicht in Unterlagen oder die Erteilung von Auskünften, die zur Beurteilung der 

für die Gewährung einer Wirtschaftsförderung maßgeblichen Verhältnisse notwendig 

sind, verweigert wird, wissentlich unzutreffende Auskünfte erteilt werden oder der 

Förderungszweck offensichtlich nicht erreicht werden kann, 

 

(4) Auflagen des Arbeitsinspektorates nicht erfüllt werden. 

§ 7 Zahlungsmodalitäten, Verwendung der Wirtschaftsförderung und 

Förderkontrolle 

(1) Die Wirtschaftsförderung kann in einem oder in Raten ausbezahlt werden. 

 

(1) Offene Forderungen der Stadtgemeinde Salzburg an den/die Empfänger:in der 

Wirtschaftsförderung können mit der Wirtschaftsförderung aufgerechnet werden. 

 

(3) Die erhaltene Wirtschaftsförderung ist widmungsgemäß unter Einhaltung der 

erteilten Auflagen, Bedingungen und Befristungen zu verwenden. Der/die 

Empfänger:in der Wirtschaftsförderung ist verpflichtet, den Nachweis über die 



 

 

 

 

 

 

widmungsgemäße Verwendung des Beitrages in der von der Stadtgemeinde Salzburg 

gewünschten Form zu erbringen. 

 

(4) Die allenfalls mit der Durchführung der Förderung verbundenen Kosten, Steuern, 

Gebühren, Spesen u.ä. hat der/die Förderungswerber:in zu tragen. 

 

(5) Der/die Empfänger:in der Wirtschaftsförderung ist verpflichtet, die Förderungsmittel 

innerhalb einer von der Stadtgemeinde Salzburg festzusetzenden angemessenen 

Frist zurückzuzahlen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass der/die 

Förderungswerber:in unwahre oder unvollständige Angaben gemacht hat, die 

Wirtschaftsförderung zweckwidrig verwendet wurde, die mit der Gewährung der 

Förderung verbundenen Auflagen, Bedingungen oder Befristungen nicht eingehalten 

werden, die Gewerbeberechtigung seit mindestens sechs Monaten stillgelegt, 

zurückgelegt oder entzogen wurde bzw. das Förderungsziel trotz Aufforderung nicht 

erzielt wurde. Falls der Auszahlungsmodus eine Ratenzahlung vorsieht, ist bei 

Vorliegen eines hier genannten Grundes die Zahlung sofort einzustellen. 

 

(6) Sofern die Förderung im Vorhinein ausgezahlt wird, ist der/die Förderempfänger:in 

verpflichtet, spätestens acht Wochen nach Projektende, der Förderstelle die 

erforderlichen Unterlagen zur Förderkontrolle zu übermitteln. 

§ 8 „De-minimis“-Bestimmung  

Diese Förderung unterliegt der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 

18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen (Amtsblatt der 

Europäischen Union Nr. L 352 vom 24.12.2013) in der geltenden Fassung. Im Rahmen 

des EU-Beihilfenrechts dürfen pro Unternehmen Fördermittel von nicht mehr als 

€ 200.000, -- (bei Unternehmen des Straßentransportsektors max. € 100.000, --) 

innerhalb von 3 Steuerjahren in Anspruch genommen werden. Die Überprüfung und 

allfällige Meldung bei Überschreitung dieser Beihilfenhöchstgrenze obliegt dem einzelnen 

Unternehmen.  

§ 9 Schlussbestimmungen und Wirksamkeit 

(1) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines 

beschlossenen Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht. 

 

(2) Mündliche oder schriftliche Zusagen, die im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes und dieser Richtlinie stehen und auf keinen Beschluss des 

dafür nach den Bestimmungen des Anhanges zur GGO zuständigen Organes 

gründen, sind rechtsunwirksam. 

 

(3) Der/die Förderungswerber:in ermächtigt die Stadtgemeinde Salzburg und gibt 

seine/ihre ausdrückliche Zustimmung dazu: 

a) die zur Bearbeitung und Entscheidung erforderlichen Informationen zu ermitteln; 

b) diese mit Hilfe von automatischen Datenverarbeitungsanlagen zu verarbeiten, 

c) den zuständigen gemeinderätlichen Organen in personenbezogener 

Formweiterzugeben sowie, 

d) in Förderakte beim Amt der Salzburger Landesregierung, der FFG, der AWS oder 

anderen öffentlichen Förderstellen uneingeschränkt Einsicht zu nehmen. Dabei sind 

die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren, 

e) Dieses Förderungsprogramm ist befristet mit 31.12.2027. 



 

 

 

 

 

 

 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

das Sonderförderungsprogramm beschlossen. 

Richtlinie für das Sonderförderungsprogramm der Stadt Salzburg  

§ 1 Förderungsziel 

Mit dem Sonderförderungsprogramm sollen jene Unternehmen und 

Stadtteilorganisationen finanziell unterstützt werden, die eine wichtige lokale und 

regionale Infrastrukturfunktion haben und deren Bestehen im besonderen 

wirtschaftlichen Interesse der Stadtgemeinde Salzburg liegt. Dabei sollen vor allem die 

Handlungsfelder der Wirtschaftsstrategie Salzburg 2030 berücksichtigt werden. Zudem 

sollen Unternehmen gefördert werden, die durch bestehende Förderungsprogramme 

nicht erfasst werden. Vorrangig sollen junge Unternehmen berücksichtigt werden.  

 

Schließlich sollen mit dem Sonderförderungsprogramm auch Betriebsgründungen durch 

Frauen bzw. die Schaffung von Frauenarbeitsplätzen finanziell unterstützt werden.  

§ 2 Förderungsgegenstand 

Förderbar sind Investitionen, insbesondere für nachstehende Maßnahmen (beispielhafte 

Aufzählung): 

 

1. Gründung, Errichtung bzw. Erweiterung von Betrieben; 

2. Erhaltung des Betriebsstandortes; 

3. Ansiedlung von Betrieben; 

4. Übersiedlung von Betrieben an neue Standorte innerhalb der Stadtgemeinde Salzburg; 

5. Einleitung neuer wirtschaftlicher Impulse; 

6. Filmförderung 

7. Kurzfristig notwendige Ergänzungen zur Infrastruktur; 

8. Informationspolitik (im Sinne von Standortmarketing); 

9. Betriebsgründung durch Frauen; 

10. Schaffung von Frauenarbeitsplätzen. 

§ 3 Förderungswerber 

Förderbar sind: 

 

1. Unternehmen mit Betriebsstandort in der Stadtgemeinde Salzburg; 

 

2. Unternehmen, die rechtsverbindlich zusagen, den Betriebsstandort in die 

Stadtgemeinde Salzburg zu verlegen, wobei die Auszahlung der Förderung vorrangig erst 

nach Realisierung des Projektes erfolgt. 

§ 4 Förderhöhe 

Die Förderhöhe wird für jeden Förderungsfall gesondert entschieden. Die maximale 

Förderhöhe richtet sich nach den jeweils für die EU geltenden Höchstsätzen für nicht zu 

notifizierende Beihilfen („De minimis“). Derzeit sind dies brutto 200.000, -- Euro je 

Ausgabenkategorie während dreier Jahre. 

 

Vor Inanspruchnahme der Sonderförderung müssen die entsprechenden Bundes-, 

Landes- oder sonstigen Förderungen in Anspruch genommen werden. 



 

 

 

 

 

 

§ 5 Antragstellung, Entscheidungsverfahren 

Förderungsanträge sind schriftlich beim Magistrat Salzburg, MD/00 Wirtschaftsförderung 

und Bodenpolitik, Mirabellplatz 4, 5024 Salzburg, Eingang 9, einzureichen. 

 

Über den Förderungsantrag entscheidet das zuständige Organ gemäß GGO. 

§ 6 Prüfung der Förderwürdigkeit, Verwendungskontrolle und Datenschutz 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen. Wenn es die 

Stadtgemeinde zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit/Förderprüfung für zweckmäßig 

erachtet, ist sie berechtigt, die Gebarung des Förderungswerbers auch mittels Einschau 

an Ort und Stelle durch geeignete Organe oder Magistratsbedienstete oder dritte 

Personen (z.B. Wirtschaftsprüfer) zu überprüfen.  

 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet spätestens 8 Wochen nach Umsetzung der 

Förderung alle für den Fördernachweis erforderlichen Unterlagen in der von der 

Fördergeberin geforderten Form vorzulegen. 

 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet die erhaltenen Förderungsmittel 

unverzüglich zurückzuerstatten, falls diese zweckwidrig verwendet wurden oder die 

geförderte Tätigkeit bzw. das geförderte Vorhaben nicht ausgeführt wurde. 

 

Der/die Förderungswerber:in erklärt sich im Sinne des Datenschutzgesetzes DSG, StF: 

BGBl. I Nr. 165/1999 in der jeweils geltenden Fassung, einverstanden und gibt seine 

ausdrückliche Zustimmung, dass sein/ihr Name und seine/ihre Anschrift sowie der 

Verwendungszweck und die Höhe der Förderung im Subventionsbericht der 

Stadtgemeinde Salzburg veröffentlicht werden.  

 

Der/die Förderungswerber:in ermächtigt die Stadtgemeinde Salzburg und gibt seine 

ausdrückliche Zustimmung dazu: 

a) die zur Bearbeitung und Entscheidung erforderlichen Informationen zu ermitteln; 

b) diese mit Hilfe von automatischen Datenverarbeitungsanlagen zu verarbeiten, 

c) den zuständigen gemeinderätlichen Organen in personenbezogener Form 

weiterzugeben sowie 

d) in Förderakte beim Amt der Salzburger Landesregierung, der FFG, der AWS oder 

anderen öffentlichen Förderstellen uneingeschränkt Einsicht zu nehmen. Dabei sind die 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren. 

§ 7 „De-minimis“-Bestimmung  

Diese Förderung unterliegt der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 

18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen (Amtsblatt der 

Europäischen Union Nr. L 352 vom 24.12.2013) in der geltenden Fassung, mit der im 

Rahmen des EU-Beihilfenrechts dürfen pro Unternehmen Fördermittel von nicht mehr als 

€ 200.000, -- (bei Unternehmen des Straßentransportsektors max. € 100.000, --) 

innerhalb von 3 Steuerjahren in Anspruch genommen werden. Die Überprüfung und 

allfällige Meldung bei Überschreitung dieser Beihilfenhöchstgrenze obliegt dem einzelnen 

Unternehmen.  

§ 8 Wirksamkeit 

Der/die Förderungswerber:in hat keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. Dieses 

Förderungsprogramm ist befristet mit 31.12.2027. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

die Alarmanlagenförderung beschlossen. 

Alarmanlagenförderung | Förderrichtlinie 

1. Förderungsziel:  

Mit dieser Förderung verfolgt die Stadtgemeinde Salzburg das Ziel, die Sicherheit von 

Geschäftslokalen zu erhöhen. Auf Basis der Kleingewerbeförderung können Kleinbetriebe 

mit dem Einbau von Alarmanlagen für Geschäftslokale, in denen maximal zwei 

Angestellte gleichzeitig anwesend sind, unterstützt werden. 

2. Förderungswerber:in:  

Förderbar sind Kleinbetriebe der gewerblichen Wirtschaft mit dem Sitz in der 

Stadtgemeinde Salzburg, die Mitglieder der Wirtschaftskammer Salzburg sind und die 

max. 20 Arbeitnehmer:innen ohne Lehrlinge (umgerechnet auf Jahresvollzeit-Äquivalent) 

beschäftigen.  

3. Art und Ausmaß der Förderung:  

Nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel werden von der Stadtgemeinde Salzburg 

bis zu 30 % der Kosten, maximal € 500,--, zur Verfügung gestellt. 

4. Förderbedingungen 

A Konkrete Förderbedingungen 

Der zu übermittelnde Vertrag über die Aufschaltung der Alarmanlage zur Polizei darf bei 

Antragstellung nicht älter als ein Jahr sein.  

Die Rechnungen samt Zahlungsbelege über den Einbau der Anlage durch befugte 

Unternehmen dürfen bei der Antragstellung nicht älter als ein Jahr sein. 

B Weitere allgemeine Förderbedingungen 

Eine Förderung darf nur über schriftlichen Antrag gewährt werden. Der/die 

Förderungswerber:in hat darin insbesondere die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit wesentlichen Angaben auszufüllen bzw. darzulegen.  

Der/die Förderungswerber:in verpflichtet sich mit der Annahme der Förderung, die 

Förderungsrichtlinie, allfällige zusätzliche Bedingungen, Auflagen und Befristungen 

einzuhalten. 

Der/die Förderungswerber:in nimmt die Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde 

Salzburg zur Kenntnis. 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung einer Förderung besteht nicht.  

Der/die Förderungswerber:in stimmt ausdrücklich zu, dass die Stadtgemeinde Salzburg 

den Namen bzw. die Bezeichnung der juristischen Person, die Postleitzahl, den 

Förderungszweck, die Art und Höhe der Förderung und die Gesamtinvestitionssumme, 

sofern diese ein Kriterium für die Höhe der Förderung ist, im Internet und in Berichten 

zum Zwecke der Offenlegung der Verwendung von öffentlichen Geldern veröffentlicht 



 

 

 

 

 

 

sowie für statistische Zwecke bekannt gibt. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich 

durch Mitteilung an die Stadtgemeinde Salzburg widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt 

rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits 

gewährter Förderungen.  

Der/die Förderungswerber:in nimmt zur Kenntnis, dass seine zur Förderungsfeststellung 

bekanntgegebenen Daten im Aktenverwaltungssystem der Stadtgemeinde Salzburg zum 

Zweck der Förderungsbearbeitung und Verwaltung (Vertragserfüllung) verarbeitet 

werden und von den Stadtorganen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.  

5. Auszahlung der Förderung:  

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel und 

nach Vorlage der benötigten Dokumente.  

Diese sind:  

▪ Ein Vertrag über die Aufschaltung der Alarmanlage zur Polizei;  

▪ Rechnungen samt Zahlungsbelege über den Einbau der Anlage durch befugte 

Unternehmen, die bei der Antragstellung nicht älter als ein Jahr sein dürfen. 

6. Ausschluss von der Förderung:  

Die Finanzierung von Investitionen, die innerhalb von 6 Monaten nach Aufnahme der 

gewerblichen Tätigkeit (Betriebsneugründung) durchgeführt wurden.  

Ausnahmen: Die Erweiterung des Berechtigungsumfanges oder die kontinuierliche 

Fortführung einer selbständigen unternehmerischen Tätigkeit am Standort aufgrund einer 

neuen Gewerbeberechtigung.  

Betriebe, die stadtpolitischen Zielsetzungen und Interessen widersprechen, wie z.B. 

Spielsalons, Sexshops sowie der Handel und Verleih von Spielautomaten sind von der 

Förderung ausgeschlossen. 

7. Rückzahlung der Förderung durch den/die Förderungsempfänger:in:  

Die Förderung der Stadt Salzburg ist rückzuzahlen, wenn der/die 

Förderungsempfänger:in über wesentliche Umstände falsche Angaben gemacht hat;  

8. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadt-

salzburg.at/datenschutz. 

9. „De-minimis“-Bestimmung  

Diese Förderung unterliegt der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 

18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen (Amtsblatt der 

Europäischen Union Nr. L 352 vom 24.12.2013) n der geltenden Fassung. Im Rahmen 

des EU-Beihilfenrechts dürfen pro Unternehmen Fördermittel von nicht mehr als 

€ 200.000,-- (bei Unternehmen des Straßentransportsektors max. € 100.000,-) innerhalb 

von 3 Steuerjahren in Anspruch genommen werden. Die Überprüfung und allfällige 

Meldung bei Überschreitung dieser Beihilfenhöchstgrenze obliegt dem einzelnen 

Unternehmen.  

10. Schlussbestimmungen 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines beschlossenen 

Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht.  

Mündliche oder schriftliche Zusagen im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes oder dieser Richtlinie (ausgenommen ein Widerruf gem. Punkt 4. 

vorletzter Absatz dieser Richtlinie) sind wirkungslos.  

http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz
http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz


 

 

 

 

 

 

11. Wirksamkeit  

Der/die Förderungswerber:in hat keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. Diese 

Förderung ist befristet mit 31.12.2025. 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

die Klimaticket Salzburg/Österreich Zusatzförderung beschlossen. 

Klimaticket Salzburg/Österreich Zusatzförderung | Förderrichtlinie 

1. Förderungsziel:  

Die Stadtgemeinde Salzburg hat das Ziel, den öffentlichen Verkehr für Stadt 

Salzburger:innen preislich noch attraktiver zu gestalten. So soll die Jahreskarte für das 

ganze Bundesland (Klimaticket Salzburg) sowie die Jahreskarte für das gesamte 

Bundesgebiet (Klimaticket Österreich) im selben Ausmaß vergünstigt werden. 

2. Förderungswerber:in:  

Förderbar sind Gemeindebürger:innen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg, die 

Inhaber:innen von übertragbaren und nicht übertragbaren, voll konsumierten 

Jahreskarten sind. Diese Jahreskarte kann entweder das Klimaticket Salzburg oder das 

Klimaticket Österreich sein. Antragsberechtigt ist, auf wessen Name die Jahreskarte 

ausgestellt worden ist.  

3. Art und Ausmaß der Förderung:  

Nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel werden von der Stadtgemeinde Salzburg 

€ 66,-- pro im Jahr 2022 abgelaufenem Klimaticket Salzburg bzw. Österreich 

bereitgestellt.  

 

Die Antragstellung für die abgelaufene Jahreskarte kann bis 30.7.2023 nach dem „first 

come, first serve“-Prinzip erfolgen. 

 

Der Antrag erfolgt mittels Online-Formular. Es ist keine Rechnungskopie beizulegen, da 

online ein Datenabgleich mit dem Verkehrsverbund erfolgt.  

4. Förderbedingungen 

A Konkrete Förderbedingungen 

Der/die Antragsteller:in hat seinen/ihren Hauptwohnsitz bei der Antragstellung seit 

mindestens 12 Monaten in der Stadt Salzburg (Nachweis bei Klimaticket Österreich 

mittels Meldezettel). 

 

Der/die Antragstellerin ist Inhaber:in einer voll konsumierten Jahreskarte (Klimaticket 

Salzburg oder Klimaticket Österreich), die auf seinen/ihren Namen ausgestellt ist. Diese 

Karte kann übertragbar sein. 

B Weitere allgemeine Förderbedingungen 

Eine Förderung darf nur über schriftlichen Online-Antrag gewährt werden. Der/die 

Förderungswerber:in hat darin insbesondere die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit wesentlichen Angaben auszufüllen bzw. darzulegen.  

Der/die Förderungswerber:in verpflichtet sich mit der Annahme der Förderung, die 

Förderungsrichtlinie, allfällige zusätzliche Bedingungen, Auflagen und Befristungen 

einzuhalten. 



 

 

 

 

 

 

Der/die Förderungswerber:in nimmt die Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde 

Salzburg zur Kenntnis. 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung der Förderung besteht nicht.  

Der/die Förderungswerber:in stimmt ausdrücklich zu, dass die Stadtgemeinde Salzburg 

den Namen, die Postleitzahl, den Förderungszweck, die Art und Höhe der Förderung, im 

Internet und in Berichten zum Zwecke der Offenlegung der Verwendung von öffentlichen 

Geldern veröffentlicht sowie für statistische Zwecke bekannt gibt. Diese Zustimmung 

kann jederzeit schriftlich durch Mitteilung an die Stadtgemeinde Salzburg widerrufen 

werden. Der Widerruf bewirkt rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und 

die Rückforderung bereits gewährter Förderungen.  

Der/die Förderungswerber:in nimmt zur Kenntnis, dass seine zur Förderungsfeststellung 

bekanntgegebenen Daten im Aktenverwaltungssystem der Stadtgemeinde Salzburg zum 

Zweck der Förderungsbearbeitung und Verwaltung (Vertragserfüllung) verarbeitet 

werden und von den Stadtorganen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.  

5. Auszahlung der Förderung:  

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel und 

Vorlage der benötigten Dokumente.  

6. Rückzahlung der Förderung durch den/die Förderungsempfänger:in:  

Die Förderung der Stadt Salzburg ist rückzuzahlen, wenn der/die 

Förderungsempfänger:in über wesentliche Umstände falsche Angaben gemacht hat.  

7. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadt-

salzburg.at/datenschutz. 

8. Schlussbestimmungen 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines beschlossenen 

Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht.  

Mündliche oder schriftliche Zusagen im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes oder dieser Richtlinie (ausgenommen ein Widerruf gem. Punkt 4. 

vorletzter Absatz dieser Richtlinie) sind wirkungslos.  

9. Wirksamkeit 

Der/die Förderwerber:in hat keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. Diese 

Förderungrichtlinie ist befristet mit 31.12.2023. 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

die Lehrabschlussprämie beschlossen. 

Lehrabschlussprämie „Verlängerte Lehre“ | Förderrichtlinie 

1. Förderungsziel:  

Die Stadtgemeinde Salzburg hat das Ziel, in Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice 

Salzburg, Lehrstellensuchende, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind zu unterstützen, 

http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz
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um sie dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Teilnehmer:innen an der 

Lehrausbildung mit verlängerter Lehrzeit, junge Erwachsene (18 – 25 Jahre), deren 

Beschäftigungsproblem aufgrund von Qualifizierungsmängeln durch eine Lehrausbildung 

gelöst werden kann oder Schulabbrecher:innen sowie deren Lehrbetriebe erhalten für 

den erhöhten Aufwand eine Prämie. 

2. Förderungswerber:in:  

Förderbar sind Lehrbetriebe mit dem Sitz in der Stadtgemeinde Salzburg, die Mitglieder 

der Wirtschaftskammer Salzburg sind und Lehrlingen eine verlängerte Lehre angeboten 

haben. Zudem sind Lehrlinge, die eine verlängerte Lehre abgeschlossen haben, 

förderberechtigt.  

Der förderbare Betrieb erhält vom AMS Salzburg einen Zuschuss für die Lehrausbildung 

mit verlängerter Lehrzeit.  

Gefördert wird die Lehrausbildung von:  

▪ Lehrstellensuchenden, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind,  

▪ Teilnehmer:innen an der Lehrausbildung mit verlängerter Lehrzeit,  

▪ Jungen Erwachsenen (18 – 25 Jahre), deren Beschäftigungsproblem aufgrund von 

Qualifizierungsmängeln durch eine Lehrausbildung gelöst werden kann oder 

Schulabbrecher:innen.  

3. Art und Ausmaß der Förderung:  

Nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel wird von der Stadtgemeinde Salzburg die 

erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Rahmen der „verlängerten Lehre“ 

gefördert. Dabei erhält der Ausbildungsbetrieb € 2.000,-- und der Lehrling € 1.000,--.  

4. Förderbedingungen 

A Konkrete Förderbedingungen  

▪ Vorlage des Zeugnisses der Lehrabschlussprüfung. Dieses darf bei der Antragstellung 

nicht älter als ein Jahr sein; 

▪ Vorlage eines Meldezettels seitens des Lehrlings; 

▪ Bestätigung der AMS-Förderung seitens des Ausbildungsbetriebes. 

B Weitere allgemeine Förderbedingungen 

Eine Förderung darf nur über schriftlichen Antrag gewährt werden. Der/die 

Förderungswerber:in hat darin insbesondere die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit wesentlichen Angaben auszufüllen bzw. darzulegen.  

Der/die Förderungswerber:in verpflichtet sich mit der Annahme der Förderung, die 

Förderungsrichtlinie, allfällige zusätzliche Bedingungen, Auflagen und Befristungen 

einzuhalten. 

Der/die Förderungswerber:in nimmt die Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde 

Salzburg zur Kenntnis. 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung einer Förderung, die im Voranschlag selbst oder in 

den Erläuterungen dazu ausgewiesen ist, besteht nicht.  

Der/die Förderungswerber:in stimmt ausdrücklich zu, dass die Stadtgemeinde Salzburg 

den Namen bzw. die Bezeichnung der juristischen Person, die Postleitzahl, den 



 

 

 

 

 

 

Förderungszweck, im Internet und in Berichten zum Zwecke der Offenlegung der 

Verwendung von öffentlichen Geldern veröffentlicht sowie für statistische Zwecke 

bekannt gibt. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich durch Mitteilung an die 

Stadtgemeinde Salzburg widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt rückwirkend das 

Erlöschen des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits gewährter 

Förderungen.  

Der/die Förderungswerber:in nimmt zur Kenntnis, dass seine zur Förderungsfeststellung 

bekanntgegebenen Daten im Aktenverwaltungssystem der Stadtgemeinde Salzburg zum 

Zweck der Förderungsbearbeitung und Verwaltung (Vertragserfüllung) verarbeitet 

werden und von den Stadtorganen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.  

5. Auszahlung der Förderung:  

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel und 

Vorlage der benötigten Dokumente. Diese sind: 

▪ Zeugnis der Lehrabschlussprüfung,  

▪ Bestätigung der AMS-Förderung.  

6. Ausschluss von der Förderung:  

Betriebe, die stadtpolitischen Zielsetzungen und Interessen widersprechen, wie z.B. 

Spielsalons, Sexshops sowie der Handel und Verleih von Spielautomaten sind von der 

Förderung ausgeschlossen. 

7. Rückzahlung der Förderung durch den/die Förderungsempfänger:in:  

Die Förderung der Stadt Salzburg ist rückzuzahlen, wenn der/die 

Förderungsempfänger:in über wesentliche Umstände falsche Angaben gemacht hat.  

8. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadt-

salzburg.at/datenschutz 

9. „De-minimis“-Bestimmung  

Diese Förderung unterliegt der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 

18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen (Amtsblatt der 

Europäischen Union Nr. L 352 vom 24.12.2013) in der geltenden Fassung. Im Rahmen 

des EU-Beihilfenrechts dürfen pro Unternehmen Fördermittel von nicht mehr als 

€ 200.000,-- (bei Unternehmen des Straßentransportsektors max. € 100.000,--) 

innerhalb von 3 Steuerjahren in Anspruch genommen werden. Die Überprüfung und 

allfällige Meldung bei Überschreitung dieser Beihilfenhöchstgrenze obliegt dem einzelnen 

Unternehmen.  

10. Schlussbestimmungen 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines beschlossenen 

Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht.  

Mündliche oder schriftliche Zusagen im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes oder diesen Richtlinien (ausgenommen ein Widerruf gem. Punkt 

4. vorletzter Absatz dieser Richtlinien) sind wirkungslos.  

11. Wirksamkeit 

Der/die Förderungswerber:in hat keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. Dieses 

Förderungsprogramm ist befristet mit 31.12.2027. 

 

http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz
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Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

die Lehrstellenförderung beschlossen. 

Lehrstellenförderung | Förderrichtlinie 

1. Förderungsziel:  

Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Ein wesentliches Instrument um diesen 

einzudämmen, ist die Ausbildung von Lehrlingen. Die Stadtgemeinde Salzburg 

unterstützt deshalb, in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Salzburg, Lehrbetriebe 

mit einer Pauschalabgeltung für Investitionen im Zusammenhang mit der Einrichtung 

einer neuen bzw. zusätzlichen Lehrstelle.  

Nach Informationen der Wirtschaftskammer absolvieren immer mehr Maturant:innen im 

Anschluss an die schulische Ausbildung eine Lehre. Die Berufslaufbahn von heute ist 

maßgeblich geprägt vom Aspekt des lebenslangen Lernens. Laufende Weiterbildung ist 

wichtiger denn je, um mit den beruflichen Herausforderungen Schritt zu halten. Um 

dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird die Altersbegrenzung beim Start in einen 

Lehrberuf mit dem vollendeten 25. Lebensjahr festgelegt. 

Betriebe, die Lehrstellen für Mädchen und Burschen einrichten, mit denen einer 

signifikanten Besetzungspraxis entgegengewirkt wird (weniger als 25 % laut Statistik der 

Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammer), können eine doppelt so hohe Unterstützung 

beantragen. 

2. Förderungswerber:in:  

Förderbar sind Lehrbetriebe mit dem Sitz in der Stadtgemeinde Salzburg, die Mitglieder 

der Wirtschaftskammer Salzburg sind.  

3. Art und Ausmaß der Förderung:  

Nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel wird die Einrichtung einer neuen bzw. 

zusätzlichen Lehrstelle mit einem Pauschalbetrag von € 1.500,-- seitens der 

Stadtgemeinde Salzburg gefördert.  

Betriebe können bei der Einrichtung von Lehrstellen für Mädchen und Burschen in 

Berufen, in denen sie stark unterrepräsentiert sind, eine doppelt so hohe Fördersumme 

erhalten. 

Das Ansuchen erfolgt mittels des Antragsformulars, das von der Lehrlingsstelle der 

Wirtschaftskammer Salzburg dem Ausbildungsbetrieb mit dem protokollierten 

Lehrvertrag übermittelt wird. Zudem ist das Ansuchen aber auch auf der Homepage der 

Stadt Salzburg zu entnehmen. 

4. Förderbedingungen 

A Konkrete Förderbedingungen 

Der Betrieb bildet erstmals einen Lehrling aus bzw. schafft einen zusätzlichen 

Ausbildungsplatz und die entsprechenden Berechtigungen (u.a. Feststellungsbescheid der 

WKS) liegen vor.  

Für den Lehrling ist die Probezeit bereits abgeschlossen. 

B Weitere allgemeine Förderbedingungen 

Eine Förderung darf nur über schriftlichen Antrag gewährt werden. Der/die 

Förderungswerber:in hat darin insbesondere die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit wesentlichen Angaben auszufüllen bzw. darzulegen.  



 

 

 

 

 

 

Der/die Förderungswerber:in verpflichtet sich mit der Annahme der Förderung, die 

Förderungsrichtlinie, allfällige zusätzliche Bedingungen, Auflagen und Befristungen 

einzuhalten. 

Der/die Förderungswerber:in nimmt die Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde 

Salzburg zur Kenntnis. 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung einer Förderung besteht nicht.  

Der/die Förderungswerber:in stimmt ausdrücklich zu, dass die Stadtgemeinde Salzburg 

den Namen bzw. die Bezeichnung der juristischen Person, die Postleitzahl, den 

Förderungszweck, die Art und Höhe der Förderung im Internet und in Berichten zum 

Zwecke der Offenlegung der Verwendung von öffentlichen Geldern veröffentlicht sowie 

für statistische Zwecke bekannt gibt. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich durch 

Mitteilung an die Stadtgemeinde Salzburg widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt 

rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits 

gewährter Förderungen.  

Der/die Förderungswerber nimmt zur Kenntnis, dass seine zur Förderungsfeststellung 

bekanntgegebenen Daten im Aktenverwaltungssystem der Stadtgemeinde Salzburg zum 

Zweck der Förderungsbearbeitung und Verwaltung (Vertragserfüllung) verarbeitet 

werden und von den Stadtorganen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.  

5. Auszahlung der Förderung:  

Diese Förderung wird erst nach Ablauf der Probezeit ausbezahlt und ist zurückzuzahlen, 

wenn das Lehrverhältnis vorzeitig aufgelöst und die Lehrstelle nicht mehr entsprechend 

nachbesetzt wird. 

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Vorlage der benötigten Dokumente. Diese 

sind: 

▪ Feststellungsbescheid der Wirtschaftskammer Salzburg, 

▪ Bestätigung des Lehrlings. 

6. Ausschluss von der Förderung:  

Betriebe, die stadtpolitischen Zielsetzungen und Interessen widersprechen, wie z.B. 

Spielsalons, Sexshops sowie der Handel und Verleih von Spielautomaten sind von der 

Förderung ausgeschlossen. 

7. Rückzahlung der Förderung durch den/die Förderungsempfänger:in:  

Die Förderung der Stadt Salzburg ist rückzuzahlen, wenn:  

▪ der/die Förderungsempfänger:in über wesentliche Umstände falsche Angaben 

gemacht hat.  

▪ der/die Förderungsempfänger:in die gewerbliche Tätigkeit während der 

Förderungslaufzeit dauernd einstellt (z.B. durch Zurücklegung oder Entzug der 

Gewerbeberechtigung).  

▪ über das Vermögen des Förderungsempfänger bzw. der Förderempfängerin ein 

Insolvenzverfahren eröffnet wird.  

▪ das Lehrverhältnis vorzeitig aufgelöst und die Lehrstelle nicht mehr entsprechend 

nachbesetzt wird. 

Die Rückzahlung der Förderung entfällt, wenn der Betrieb durch eine/n andere/n 

Gewerbeberechtigte/n fortgeführt wird.  



 

 

 

 

 

 

8. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadt-

salzburg.at/datenschutz. 

9. „De-minimis“-Bestimmung  

Diese Förderung unterliegt der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 

18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen (Amtsblatt der 

Europäischen Union Nr. L 352 vom 24.12.2013) in der geltenden Fassung. Im Rahmen 

des EU-Beihilfenrechts dürfen pro Unternehmen Fördermittel von nicht mehr als 

€ 200.000, -- (bei Unternehmen des Straßentransportsektors max. € 100.000, --) 

innerhalb von 3 Steuerjahren in Anspruch genommen werden. Die Überprüfung und 

allfällige Meldung bei Überschreitung dieser Beihilfenhöchstgrenze obliegt dem einzelnen 

Unternehmen.  

10. Schlussbestimmungen 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines beschlossenen 

Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht.  

Mündliche oder schriftliche Zusagen im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes oder dieser Richtlinie (ausgenommen ein Widerruf gem. Punkt 4. 

vorletzter Absatz dieser Richtlinie) sind wirkungslos.  

11. Wirksamkeit 

Der/die Förderungswerber:in hat keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. Dieses 

Förderungsprogramm ist befristet mit 31.12.2028. 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

die Markt-Eintritt-Förderung (Folgeförderung im Anschluss an eine Innovationsförderung 

des Landes) beschlossen. 

Markt-Eintritt-Förderung | Förderrichtlinie 

Folgeförderung im Anschluss an eine Innovationsförderung des Landes  

Präambel 

Die Stadt Salzburg hat in der Wirtschaftsstrategie Salzburg 2030 das Ziel formuliert, sich 

als modernen, internationalen, nachhaltigen Wirtschaftsstandort in Verbindung mit 

Wissen und Kultur auf Weltniveau zu positionieren.  

Nicht wegen der Größe, sondern durch die besonderen Qualitäten am Standort soll es der 

Stadt Salzburg gelingen, die vorhandenen Potentiale und Stärken zu heben. Dabei soll 

der Fokus auf den Stärkefeldern Bereiche IT, Life Sciences & Kreativität-Design liegen, 

denn dadurch profitieren auch Gewerbe, Handel und Dienstleistungen in der Stadt. 

Das Land Salzburg hat mit der Innovationsförderung eine wichtige Grundlage zur 

Förderung betrieblicher Innovationen geschaffen, die mit dieser Förderaktion ergänzt 

werden soll.  

1. Förderziel:  

Unternehmen, die bereits eine Innovationsförderung des Landes erhalten haben, sollen 

beim darauffolgenden Markteintritt mit dieser Folgeförderung unterstützt werden. Das 

soll zur Verbesserung der Marktchancen von Unternehmen und ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit beitragen und zu positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt führen. 

http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz
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2. Förderungswerber:in:  

Mit dieser Förderung sollen Unternehmen mit Geschäftssitz in der Stadt Salzburg, die 

aktive Mitglieder der Wirtschaftskammer Salzburg oder der Kammer der 

Ziviltechniker:innen Architekt:innen und Ingenieur:innen sind, beim Markteintritt 

unterstützt werden. Konkret sollen jene Unternehmen, die eine Innovationsförderung des 

Landes Salzburg erhalten haben und für den Markteintritt Unterstützung benötigen, 

gezielt unterstützt werden. 

3. Art und Ausmaß der Förderung:  

Die Förderung erfolgt durch die Gewährung eines Zuschusses zu den Markteintrittskosten 

nach Projektabschluss im Rahmen einer Innovationsförderung des Landes. Das 

gegenständliche Förderprojekt darf bei Antragstellung nicht länger als sechs Monate 

abgeschlossen sein. 

Die Förderung beträgt maximal 20 % der förderfähigen Kosten, maximal 25 Prozent der 

bereits erhaltenen Innovationsförderung des Landes (ohne Boni). Die 

Innovationsförderung des Landes beträgt ohne Boni maximal 20.000 Euro.  

Förderfähige Kosten sind externe Kosten für Marketing, Beratung, Dienstreisen, 

Veranstaltungen. 

Ein Bonus in der Höhe von 5 % der förderfähigen Kosten kann gewährt werden, wenn: 

• Das Innovationsvorhaben umwelt- und ressourcenschonende Effekte beinhaltet 

und/oder 

• kooperative Innovationsvorhaben zwischen zwei Unternehmen umgesetzt werden 

sollen und/oder 

• kooperative Innovationsvorhaben zwischen einem Unternehmen und einer 

anerkannten Wissenschafts- und Forschungseinrichtung umgesetzt werden sollen. 

 

Pro Förderantrag können maximal 2 Boni in Anspruch genommen werden. 

4. Förderbedingungen 

A Konkrete Förderbedingungen 

Der/die Förderungswerber:in hat ein Unternehmen mit Geschäftssitz in der Stadt 

Salzburg, und ist aktives Mitglied der Wirtschaftskammer Salzburg oder der Kammer der 

Ziviltechniker:innen Architekt:innen und Ingenieur:innen.  

Der/die Förderungswerber:in hat eine Innovationsförderung des Landes Salzburg 

erhalten, die bei Förderantrag nicht länger als sechs Monate abgeschlossen ist. 

B Weitere allgemeine Förderbedingungen 

Eine Förderung darf nur über schriftlichen Antrag gewährt werden. Der/die 

Förderungswerber:in hat darin insbesondere die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit wesentlichen Angaben auszufüllen bzw. darzulegen.  

Der/die Förderungswerber:in verpflichtet sich mit der Annahme der Förderung, die 

Förderungsrichtlinie, allfällige zusätzliche Bedingungen, Auflagen und Befristungen 

einzuhalten. 

Der/die Förderungswerber:in nimmt die Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde 

Salzburg zur Kenntnis. 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen.  



 

 

 

 

 

 

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung einer Förderung, die im Voranschlag selbst oder in 

den Erläuterungen dazu ausgewiesen ist, besteht nicht.  

Der/die Förderungswerber:in stimmt ausdrücklich zu, dass die Stadtgemeinde Salzburg 

den Namen bzw. die Bezeichnung der juristischen Person, die Postleitzahl, den 

Förderungszweck, die Art und Höhe der Förderung und die Gesamtinvestitionssumme, 

sofern diese ein Kriterium für die Höhe der Förderung ist, im Internet und in Berichten 

zum Zwecke der Offenlegung der Verwendung von öffentlichen Geldern veröffentlicht 

sowie für statistische Zwecke bekannt gibt. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich 

durch Mitteilung an die Stadtgemeinde Salzburg widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt 

rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits 

gewährter Förderungen.  

Der/die Förderungswerber:in nimmt zur Kenntnis, dass seine zur Förderungsfeststellung 

bekanntgegebenen Daten im Aktenverwaltungssystem der Stadtgemeinde Salzburg zum 

Zweck der Förderungsbearbeitung und Verwaltung (Vertragserfüllung) verarbeitet 

werden und von den Stadtorganen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.  

5. Auszahlung der Förderung:  

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Vorlage der benötigten Dokumente. Diese 

sind:  

▪ Förderzusage des Landes, 

▪ Bestätigung über den Förderabschluss des Landesprojektes, 

▪ Rechnungen samt Zahlungsbelege der förderfähigen Kosten. 

6. Ausschluss von der Förderung:  

Betriebe, die stadtpolitischen Zielsetzungen und Interessen widersprechen, wie z.B. 

Spielsalons, Sexshops sowie der Handel und Verleih von Spielautomaten sind von der 

Förderung ausgeschlossen. 

7. Rückzahlung der Förderung durch den/die Förderungsempfänger:in:  

Die Förderung der Stadt Salzburg ist rückzuzahlen, wenn:  

▪ der/die Förderungsempfänger:in über wesentliche Umstände falsche Angaben 

gemacht hat;  

▪ der/die Förderungsempfänger:in die gewerbliche Tätigkeit während der 

Förderungslaufzeit dauernd einstellt (z.B. durch Zurücklegung oder Entzug der 

Gewerbeberechtigung);  

▪ über das Vermögen des Förderungsempfänger bzw. der Förderempfängerin ein 

Insolvenzverfahren eröffnet wird.  

Die Rückzahlung der Förderung entfällt, wenn der Betrieb durch eine/n andere/n 

Gewerbeberechtigte/n fortgeführt wird.  

8. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadt-

salzburg.at/datenschutz. 

9. „De-minimis“-Bestimmung  

Diese Förderung unterliegt der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 

18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen (Amtsblatt der 

Europäischen Union Nr. L 352 vom 24.12.2013) in der geltenden Fassung. Im Rahmen 

des EU-Beihilfenrechts dürfen pro Unternehmen Fördermittel von nicht mehr als 

http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz
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€ 200.000,-- (bei Unternehmen des Straßentransportsektors max. € 100.000,--) 

innerhalb von 3 Steuerjahren in Anspruch genommen werden. Die Überprüfung und 

allfällige Meldung bei Überschreitung dieser Beihilfenhöchstgrenze obliegt dem einzelnen 

Unternehmen.  

10. Schlussbestimmungen 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines beschlossenen 

Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht.  

Mündliche oder schriftliche Zusagen im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes oder dieser Richtlinie (ausgenommen ein Widerruf gem. Punkt 4. 

vorletzter Absatz dieser Richtlinie) sind wirkungslos.  

11. Wirksamkeit 

Der/die Förderungswerber:in hat keinen Rechtsanspruch auf diese Förderung. Diese 

Förderung ist befristet mit 31.12.2025. 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

die Photovoltaikförderung beschlossen. 

Photovoltaikförderung | Förderrichtlinie 

1. Förderungsziel:  

Im Jahr 2011 hat sich die Stadt Salzburg das Ziel gesetzt, bis 2025 140.000 m² 

Sonnenkollektoren zu erreichen. Die kumulierte installierte PV-Leistung ist laut 

Energiebilanz 2020 auf einem guten Weg. Dennoch braucht es laut aktuellen 

bundesweiten Berechnungen, bereits bis 2030 eine Verfünffachung der bestehenden 

Anlagen, um die Klimaziele zu erreichen. 

Unabhängig von der aktuellen Energieknappheit dient die Energiebereitstellung vor Ort 

stets auch der Versorgungssicherheit. Oberstes Ziel muss dauerhaft die Entkopplung von 

ausländischen Importen sein und damit einhergehend die Erhöhung der Preissicherheit 

(keine Import-verbundenen Preissteigerungen). Daher ist es sinnvoll, den maximalen 

Ausbau von Photovoltaikanlagen in der Stadt Salzburg anzustreben und die bestehende 

Bundes- und Landesförderung zu ergänzen. 

2. Förderungswerber:in:  

Förderbar sind private Haushalte mit Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg und 

Unternehmen mit einem Geschäftssitz in der Stadt Salzburg. 

3. Art und Ausmaß der Förderung:  

Die Stadt Salzburg fördert im Rahmen der jährlich dafür festgelegten Budgetmittel 

private Haushalte und Unternehmen, die Photovoltaikanlagen, die dem Stand der Technik 

entsprechen und von einem befugten Unternehmen fach- und normgerecht installiert 

werden, errichten wollen.  

Gefördert werden Photovoltaikanlagen mit einer Leistung über 1 kWp auf oder an 

Gebäuden in der Stadtgemeinde Salzburg, wobei maximal 20 kWp gefördert werden. Auf 

die Gewährung einer Forderung nach dieser Richtlinie besteht kein Rechtsanspruch. 

Unter „effizienten Solaranlagen“ sind Anlagen zu verstehen, deren Jahresenergieertrag 

mindestens bei 800 kWh pro Jahr und kWp liegt. Anlagen unter 800 kWh pro Jahr und 

kWp gelten als nicht effizient. 



 

 

 

 

 

 

Es handelt sich um eine einmalige, nicht rückzahlbare Förderung in der Höhe von € 750,-

- für eine Anlage, sofern 30 % der gesamten förderungsrelevanten Brutto-

Investitionskosten gemäß Abrechnung nicht überschritten werden. Dabei werden 

erhaltene Förderungen anderer Gebietskörperschaften berücksichtigt. Die Förderung 

kann dementsprechend reduziert werden. 

Nicht gefördert werden  

▪ Anlagen, welche im Zuge des Neubaus eines Gebäudes errichtet werden. Als Neubau 

gilt ein Gebäude, dessen Fertigstellungsmeldung nicht älter als ein Jahr, gerechnet 

ab dem Tag der Antragstellung, ist.  

▪ Erweiterung von Kollektorflächen; 

▪ Anlagen unter 800 kWh pro Jahr und kWp; 

▪ Anlagen, die nach Norden ausgerichtet sind. 

4. Förderbedingungen 

A Konkrete Förderbedingungen 

Bestätigtes Prüfprotokoll; 

Rechnung mit Zahlschein und Zahlungsbeleg. Diese Rechnung darf bei Antragstellung 

nicht älter als ein Jahr sein. 

Sofern vorhanden, Förderzusage des Landes oder des Bundes 

B Weitere allgemeine Förderbedingungen 

Eine Förderung darf nur über schriftlichen Antrag gewährt werden. Der/die 

Förderungswerber:in hat darin insbesondere die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit wesentlichen Angaben auszufüllen bzw. darzulegen.  

Der/die Förderungswerber:in verpflichtet sich mit der Annahme der Förderung, die 

Förderungsrichtlinie, allfällige zusätzliche Bedingungen, Auflagen und Befristungen 

einzuhalten. 

Der/die Förderungswerber:in nimmt die Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde 

Salzburg zur Kenntnis. 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung einer Förderung, die im Voranschlag selbst oder in 

den Erläuterungen dazu ausgewiesen ist, besteht nicht.  

Der/die Förderungswerber:in stimmt ausdrücklich zu, dass die Stadtgemeinde Salzburg 

den Namen, die Postleitzahl, den Förderungszweck, die Art und Höhe der Förderung und 

die Gesamtinvestitionssumme, sofern diese ein Kriterium für die Höhe der Förderung ist, 

im Internet und in Berichten zum Zwecke der Offenlegung der Verwendung von 

öffentlichen Geldern veröffentlicht sowie für statistische Zwecke bekannt gibt. Diese 

Zustimmung kann jederzeit schriftlich durch Mitteilung an die Stadtgemeinde Salzburg 

widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt rückwirkend das Erlöschen des 

Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits gewährter Förderungen.  



 

 

 

 

 

 

Der/die Förderungswerber:in nimmt zur Kenntnis, dass seine zur Förderungsfeststellung 

bekanntgegebenen Daten im Aktenverwaltungssystem der Stadtgemeinde Salzburg zum 

Zweck der Förderungsbearbeitung und Verwaltung (Vertragserfüllung) verarbeitet 

werden und von den Stadtorganen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.  

5. Auszahlung der Förderung:  

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Vorlage der benötigten Dokumente. Diese 

sind:  

▪ bestätigtes Prüfprotokoll, 

▪ Rechnung mit Zahlschein und Zahlungsbeleg. Diese Rechnung darf bei 

Antragstellung nicht älter als ein Jahr sein. 

▪ Sofern vorhanden, Förderzusage des Landes oder des Bundes 

6. Rückzahlung der Förderung durch den/die Förderungsempfänger:in:  

Die Förderung der Stadt Salzburg ist rückzuzahlen, wenn der/die 

Förderungsempfänger:in über wesentliche Umstände falsche Angaben gemacht hat;  

7. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadt-

salzburg.at/datenschutz. 

8. Schlussbestimmungen 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines beschlossenen 

Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht.  

Mündliche oder schriftliche Zusagen im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes oder dieser Richtlinie (ausgenommen ein Widerruf gem. Punkt 4. 

vorletzter Absatz dieser Richtlinie) sind wirkungslos.  

9. Wirksamkeit 

Der/die Förderungswerber:in hat keinen Rechtsanspruch auf diese Förderung. Diese 

Förderung ist befristet mit 31.12.2025. 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

die Prämie mit Matura beschlossen. 

Prämie für „Lehre mit Matura“ | Förderrichtlinie 

1. Förderungsziel:  

Die bessere Durchlässigkeit und Vielfalt von Bildungswegen stärkt die Chancen von 

jungen Menschen am Arbeitsmarkt und wirkt dem Fachkräftemangel entgegen. Junge 

Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg, die eine „Lehre mit Matura“ positiv 

abgeschlossen haben, sollen mit dieser Prämie belohnt werden. 

2. Förderungswerber:in:  

Förderbar sind Lehrlinge mit Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg, die ihre „Lehre mit 

Matura“ positiv abgeschlossen haben. 
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3. Art und Ausmaß der Förderung:  

Nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel werden von der Stadtgemeinde Salzburg 

€ 300,-- als Prämie ausbezahlt. 

4. Förderbedingungen 

A Konkrete Förderbedingungen 

Vorlage der Zeugnisse der Lehrabschlussprüfung und der Maturaprüfung. Diese 

Zeugnisse dürfen beim Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als ein Jahr sein. 

Vorlage eines Meldezettels; 

B Weitere allgemeine Förderbedingungen 

Eine Förderung darf nur über schriftlichen Antrag gewährt werden. Der/die 

Förderungswerber:in hat darin insbesondere die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit wesentlichen Angaben auszufüllen bzw. darzulegen.  

Der/die Förderungswerber:in verpflichtet sich mit der Annahme der Förderung, die 

Förderungsrichtlinie, allfällige zusätzliche Bedingungen, Auflagen und Befristungen 

einzuhalten. 

Der/die Förderungswerber:in nimmt die Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde 

Salzburg zur Kenntnis. 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung einer Förderung besteht nicht.  

Der/die Förderungswerber:in stimmt ausdrücklich zu, dass die Stadtgemeinde Salzburg 

den Namen bzw. die Bezeichnung der juristischen Person, die Postleitzahl, den 

Förderungszweck, die Art und Höhe der Förderung im Internet und in Berichten zum 

Zwecke der Offenlegung der Verwendung von öffentlichen Geldern veröffentlicht sowie 

für statistische Zwecke bekannt gibt. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich durch 

Mitteilung an die Stadtgemeinde Salzburg widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt 

rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits 

gewährter Förderungen.  

Der/die Förderungswerber:in nimmt zur Kenntnis, dass seine zur Förderungsfeststellung 

bekanntgegebenen Daten im Aktenverwaltungssystem der Stadtgemeinde Salzburg zum 

Zweck der Förderungsbearbeitung und Verwaltung (Vertragserfüllung) verarbeitet 

werden und von den Stadtorganen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.  

5. Auszahlung der Förderung:  

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel und 

Vorlage der benötigten Dokumente. Diese sind:  

▪ Zeugnis der Lehrabschlussprüfung, 

▪ Maturazeugnis, 

▪ Meldezettel. 

6. Rückzahlung der Förderung durch den/die Förderungsempfänger:in:  

Die Förderung der Stadt Salzburg ist rückzuzahlen, wenn der/die 

Förderungsempfänger:in über wesentliche Umstände falsche Angaben gemacht hat.  



 

 

 

 

 

 

7. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadt-

salzburg.at/datenschutz. 

8. Schlussbestimmungen 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines beschlossenen 

Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht.  

Mündliche oder schriftliche Zusagen im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes oder dieser Richtlinie (ausgenommen ein Widerruf gem. Punkt 4. 

vorletzter Absatz dieser Richtlinie) sind wirkungslos.  

9. Wirksamkeit 

Der/die Förderungswerber:in hat keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. Diese 

Förderung ist befristet mit 31.12.2027. 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

die Prämie Meister- und Befähigungsprüfung beschlossen. 

Prämie Meister- und Befähigungsprüfung | Förderrichtlinie  

1. Förderungsziel:  

Ziel dieser Prämie ist es, Personen zu motivieren, Meister- bzw. Befähigungsprüfungen in 

Handwerk und Gewerbe abzulegen und dadurch ihre persönliche Qualifikation zu stärken. 

Damit soll ein Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und zur Deckung des 

Fachkräftebedarfs geleistet werden.  

2. Förderungswerber:in:  

Antragsberechtigt sind Personen, die ihre Meister- bzw. Befähigungsprüfung nach der 

Gewerbeordnung 1994 positiv abgeschlossen haben und ihren Hauptwohnsitz in der 

Stadt Salzburg haben. 

3. Art und Ausmaß der Förderung:  

Nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel werden von der Stadtgemeinde Salzburg 

€ 300 als Prämie für die positive Absolvierung der Meister- bzw. Befähigungsprüfung 

bereitgestellt. 

Die Prämie kann pro Person nur einmal in Anspruch genommen werden.  

4. Förderbedingungen 

A Konkrete Förderbedingungen 

Positiver Abschuss der Meister-bzw. Befähigungsprüfung nach der Gewerbeordnung 

1994.  

Vorlage eines Meldezettels (Bestätigung des Hauptwohnsitzes in der Stadt Salzburg). 

Die Beantragung der Förderung erfolgt spätestens ein Jahr nach positivem Abschluss der 

Meister- bzw. Befähigungsprüfung. 

B Weitere allgemeine Förderbedingungen 

Eine Förderung darf nur über schriftlichen Antrag gewährt werden. Der/die 

Förderungswerber:in hat darin insbesondere die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit wesentlichen Angaben auszufüllen bzw. darzulegen.  
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Der/die Förderungswerber:in verpflichtet sich mit der Annahme der Förderung, die 

Förderungsrichtlinie, allfällige zusätzliche Bedingungen, Auflagen und Befristungen 

einzuhalten. 

Der/die Förderungswerber:in nimmt die Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde 

Salzburg zur Kenntnis. 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung einer Förderung besteht nicht.  

Der/die Förderungswerber:in stimmt ausdrücklich zu, dass die Stadtgemeinde Salzburg 

den Namen bzw. die Bezeichnung der juristischen Person, die Postleitzahl, den 

Förderungszweck, die Art und Höhe der Förderung und die Gesamtinvestitionssumme, 

sofern diese ein Kriterium für die Höhe der Förderung ist, im Internet und in Berichten 

zum Zwecke der Offenlegung der Verwendung von öffentlichen Geldern veröffentlicht 

sowie für statistische Zwecke bekannt gibt. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich 

durch Mitteilung an die Stadtgemeinde Salzburg widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt 

rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits 

gewährter Förderungen.  

Der/die Förderungswerber:in nimmt zur Kenntnis, dass seine zur Förderungsfeststellung 

bekanntgegebenen Daten im Aktenverwaltungssystem der Stadtgemeinde Salzburg zum 

Zweck der Förderungsbearbeitung und Verwaltung (Vertragserfüllung) verarbeitet 

werden und von den Stadtorganen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.  

5. Auszahlung der Förderung:  

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Vorlage der benötigten Dokumente.  

Diese sind:  

▪ Gesamtzeugnis der abgelegten Prüfungen,  

▪ Aktueller Meldezettel.  

6. Rückzahlung der Förderung durch den/die Förderungsempfänger:in:  

Die Förderung der Stadt Salzburg ist rückzuzahlen, wenn der/die 

Förderungsempfänger:in über wesentliche Umstände falsche Angaben gemacht hat.  

7. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadt-

salzburg.at/datenschutz. 

8. Schlussbestimmungen 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines beschlossenen 

Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht.  

Mündliche oder schriftliche Zusagen im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes oder dieser Richtlinie (ausgenommen ein Widerruf gem. Punkt 4. 

vorletzter Absatz dieser Richtlinie) sind wirkungslos.  

9. Wirksamkeit 

Auf diese Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Die Laufzeit dieser Förderaktion 

erstreckt sich bis zum 31.12.2027. 

http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz
http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz


 

 

 

 

 

 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat am 8.2.2023 die Förderrichtlinie für 

die Startup Mietförderung beschlossen. 

Startup Mietförderung | Förderrichtlinie 

1. Förderungsziel:  

Um nachhaltiges Wachsen und eine gute Performance in der jeweiligen Branche zu 

erzeugen, will die Stadt Salzburg mit der Mietförderung die Voraussetzungen für die 

erfolgreiche Gründung eines Startups verbessern.  

2. Förderungswerber:in:  

Förderbar sind Startups (innovative Unternehmen, die bei der Antragstellung nicht älter 

als sieben Jahre sein dürfen) mit maximal fünf Mitarbeiter:innen (in 

Vollzeitäquivalenten). Die Antragsteller:innen müssen ein Geschäftsmodell verfolgen, das 

auf einer technologie- oder wissensbasierten Innovation beruht. 

3. Art und Ausmaß der Förderung:  

Förderbar sind die Kosten der Nettomiete von gewerblichen Immobilien in der Stadt 

Salzburg. Die Förderung für den ersten Arbeitsplatz beträgt € 350,-- pro Monat und für 

jeden weiteren Arbeitsplatz € 70,-. Maximal werden fünf Arbeitsplätze (VZÄ) gefördert. 

Der Antrag kann jederzeit mittels Onlineantrag erfolgen. Drei Mal jährlich tagt eine Jury, 

die die Anträge inhaltlich prüft. Teilnehmer:innen der Startup Salzburg Factory, die die 

formalen Voraussetzungen erfüllen, erhalten die Mietförderung ohne zusätzliche 

inhaltliche Prüfung der Jury.  

Die Mietförderung ist zeitlich auf maximal zwei Jahre begrenzt. Die Auszahlung erfolgt 

halbjährlich jeweils zum 30.6. und 31.12. nach Vorlage der Zahlungsnachweise für die 

Miete in diesem Zeitraum. 

4. Förderbedingungen 

A Konkrete Förderbedingungen 

Das Startup hat maximal fünf Mitarbeiter:innen (in Vollzeitäquivalenten). 

Das Startup hat einen Mietvertrag in einer gewerblichen Immobilie in der Stadt Salzburg. 

Das Startup hat seinen Geschäftssitz in der Stadt Salzburg oder die Absicht diesen in die 

Stadt Salzburg zu verlegen. Die Förderung läuft erst, sobald sich der Geschäftssitz in der 

Stadt befindet. 

Das Startup ist bei Antragstellung nicht älter als sieben Jahre. 

B Weitere allgemeine Förderbedingungen 

Eine Förderung darf nur über schriftlichen Antrag gewährt werden. Der/die 

Förderungswerber:in hat darin insbesondere die für eine Beurteilung der 

Förderungswürdigkeit wesentlichen Angaben auszufüllen bzw. darzulegen.  

Der/die Förderungswerber:in verpflichtet sich mit der Annahme der Förderung, die 

Förderungsrichtlinie, allfällige zusätzliche Bedingungen, Auflagen und Befristungen 

einzuhalten. 

Der/die Förderungswerber:in nimmt die Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde 

Salzburg zur Kenntnis. 

Der/die Förderungswerber:in ist verpflichtet, über Aufforderung alle weiteren zur 

Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, und zwar, wenn 

erforderlich, im Original vorzulegen und die zur Beurteilung der für die Gewährung 

maßgeblichen Verhältnisse notwendigen Auskünfte zu erteilen.  



 

 

 

 

 

 

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung einer Förderung, die im Voranschlag selbst oder in 

den Erläuterungen dazu ausgewiesen ist, besteht nicht.  

Der/die Förderungswerber:in stimmt ausdrücklich zu, dass die Stadtgemeinde Salzburg 

den Namen bzw. die Bezeichnung der juristischen Person, die Postleitzahl, den 

Förderungszweck, die Art und Höhe der Förderung und die Gesamtinvestitionssumme, 

sofern diese ein Kriterium für die Höhe der Förderung ist, im Internet und in Berichten 

zum Zwecke der Offenlegung der Verwendung von öffentlichen Geldern veröffentlicht 

sowie für statistische Zwecke bekannt gibt. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich 

durch Mitteilung an die Stadtgemeinde Salzburg widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt 

rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspruches und die Rückforderung bereits 

gewährter Förderungen.  

Der/die Förderungswerber:in nimmt zur Kenntnis, dass seine zur Förderungsfeststellung 

bekanntgegebenen Daten im Aktenverwaltungssystem der Stadtgemeinde Salzburg zum 

Zweck der Förderungsbearbeitung und Verwaltung (Vertragserfüllung) verarbeitet 

werden und von den Stadtorganen in öffentlicher Sitzung behandelt werden.  

5. Auszahlung der Förderung:  

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel und 

nach Vorlage der benötigten Dokumente. Diese sind:  

▪ Belege der erfolgten Mietzahlungen 

▪ Information über die Anzahl der Mitarbeiter:innen/pro Monat im Förderzeitraum nach 

Vollzeitäquivalenten 

Die Auszahlung erfolgt halbjährlich jeweils zum 30.6. und 31.12. nach Vorlage der 

Zahlungsnachweise für die Miete in diesem Zeitraum. 

6. Ausschluss von der Förderung:  

Betriebe, die stadtpolitischen Zielsetzungen und Interessen widersprechen, wie z.B. 

Spielsalons, Sexshops sowie der Handel und Verleih von Spielautomaten sind von der 

Förderung ausgeschlossen. 

7. Rückzahlung der Förderung durch den/die Förderungsempfänger:in:  

Die Förderung der Stadt Salzburg ist rückzuzahlen, wenn der/die 

Förderungsempfänger:in über wesentliche Umstände falsche Angaben gemacht hat;  

8. Datenschutz 

Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen finden Sie unter http://www.stadt-

salzburg.at/datenschutz. 

9. „De-minimis“-Bestimmung  

Diese Förderung unterliegt der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 

18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen (Amtsblatt der 

Europäischen Union Nr. L 352 vom 24.12.2013) in der geltenden Fassung. Im Rahmen 

des EU-Beihilfenrechts dürfen pro Unternehmen Fördermittel von nicht mehr als 

€ 200.000, -- (bei Unternehmen des Straßentransportsektors max. € 100.000, -) 

innerhalb von 3 Steuerjahren in Anspruch genommen werden. Die Überprüfung und 

allfällige Meldung bei Überschreitung dieser Beihilfenhöchstgrenze obliegt dem einzelnen 

Unternehmen.  

10. Schlussbestimmungen 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Förderung oder auf Auszahlung eines beschlossenen 

Förderungsbetrages innerhalb einer bestimmten Frist besteht nicht.  

http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz
http://www.stadt-salzburg.at/datenschutz


 

 

 

 

 

 

Mündliche oder schriftliche Zusagen im Widerspruch zu den Bestimmungen des 

Salzburger Stadtrechtes oder dieser Richtlinie (ausgenommen ein Widerruf gem. Punkt 4. 

vorletzter Absatz dieser Richtlinie) sind wirkungslos.  

11. Wirksamkeit  

Der/die Förderungswerber:in hat keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. Diese 

Förderung ist befristet mit 31.12.2025. 

 

 

 

Der Magistratsdirektor: 

Dr. Maximilian Tischler 

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prüfung der elektronischen
Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.stadt-salzburg.at/amtssignatur 

https://www.stadt-salzburg.at/amtssignatur
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